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Auch die Verwaltungen der Landesparlamente sollen Gutachten der 
Wissenschaftlichen Dienste proaktiv veröffentlichen! 

 

Entschließung zwischen der 30. und der 31. Konferenz der  
Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland vom 28. April 2016 

 

Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 25. Juni 2015, 
Az.: 7 C 1/14) muss die Bundestagsverwaltung auf Antrag Zugang zu den Ausarbeitungen der 
Wissenschaftlichen Dienste gewähren.  

Wie der Deutsche Bundestag inzwischen bekannt gab, bedarf es derartiger individueller Anträ-
ge seit dem 18. Februar 2016 nicht mehr, denn die Bundestagsverwaltung veröffentlicht gene-
rell die Ausarbeitungen der Wissenschaftlichen Dienste nunmehr vier Wochen nach Ausliefe-
rung an die auftraggebenden Abgeordneten, damit diese zunächst die Möglichkeit haben, die 
Gutachten exklusiv nutzen zu können, proaktiv im Internet. Dabei werden die Namen der Auf-
traggeber nicht bekannt gegeben.  

Die Entscheidung zur proaktiven Veröffentlichung ist im Sinne von Open Data und Transparenz 
nachdrücklich zu unterstützen, da es ein großes öffentliches Interesse an den Ausarbeitungen 
der Wissenschaftlichen Dienste gibt. So lagen infolge der neuen Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts der Bundestagsverwaltung in kürzester Zeit weit über 2000 Informations-
zugangsanträge vor. Die individuelle Bearbeitung dieser Anträge hätte in aller Regel viel Zeit 
gebunden und unnötig hohe Personal- und Sachkosten verursacht. Durch die Entscheidung 
werden die Kosten sowohl für die Verwaltung als auch für die Bürgerinnen und Bürger deutlich 
gesenkt. Die Ausarbeitungen stehen der interessierten Öffentlichkeit zukünftig schnell und ein-
fach zur Verfügung.  

Vor diesem Hintergrund fordert die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in 
Deutschland die Verwaltungen der Landesparlamente auf, dem Beispiel der Bundestagsverwal-
tung in Sachen Transparenz und Open Data zu folgen. Dabei sind etwaige Ausschlussgründe 
(insbesondere durch Schwärzung der Namen der Auftraggeber) sowie landesrechtliche Vorga-
ben zu berücksichtigen. Auch die Verwaltungen der Landesparlamente sollten Ausarbeitungen 
der jeweiligen Wissenschaftlichen Dienste bzw. der Gesetzgebungs- und Beratungsdienste un-
abhängig von individuellen Zugangsanträgen im Internet veröffentlichen, soweit dies nicht be-
reits geschieht. 
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